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Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 

 

An das Jobcenter / Leistungsträger (genaue Bezeichnung bitte angeben) 

(Anschrift) 

 

 

Betreff: mein Betreuter Herr (Name) geboren am (Datum), BG- Nr. (Nummer) 

Widerspruch gegen den Bescheid vom (Datum) und Antrag auf Wiedereinsetzung in 
den vorigen Stand 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich zeige Ihnen an, durch das Amtsgericht – Betreuungsgericht – mit Beschluss vom (Datum) 

zum Betreuer für den Herrn X bestellt worden zu sein. Dabei wurde ich auch für den 

Aufgabenkreis „Rechts-, Antrags- und Behördenangelegenheiten“ sowie „Vermögenssorge“ 

bestellt. Eine Kopie der Bestellungsurkunde füge ich als Anlage bei. Aus den mir bisher 

durch den Betreuten vorgelegten Unterlagen ist ersichtlich, dass durch Bescheid vom 

(Datum) Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem SGB II mangels 

Mitwirkung abgelehnt wurden. Die Frist für den Widerspruch ist zwischenzeitlich verstrichen. 

Daher beantrage ich in Vertretung des Betreuten die  

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. 

Mein Betreuter war ohne sein Verschulden gehindert, den Widerspruch gegen den 

Entziehungsbescheid zu erheben. Bereits vor Ablauf der Widerspruchsfrist wurde mein 

Betreuter aufgrund seiner gesundheitlichen Situation ins Krankenhaus eingeliefert. Er war 

nicht in der Lage, selbst den Widerspruch zu erheben oder eine Person mit der Erhebung 

des Widerspruchs zu beauftragen. 

Glaubhaftmachung: (z.B. Liegendbescheinigung, ärztlicher Bericht über den 

Gesundheitszustand) 

Gleichzeitig wird nunmehr 

Widerspruch 

erhoben.  
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Begründung: Die Entziehung der Leistungen mangels Mitwirkungspflicht ist rechtswidrig. 

Mein Betreuter konnte die von ihm verlangte Mitwirkung nicht erbringen, da er aufgrund der 

gesundheitlichen Situation (konkrete Darlegung) nicht in der Lage war, das Erfordernis der 

Mitwirkungshandlung zu verstehen und dem nachzukommen. Damit ist der 

Entziehungsbescheid rechtswidrig und daher aufzuheben. Meinem Betreuten sind 

Leistungen nachträglich zu gewähren. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

(Unterschrift) 

Anlage (wie im Text benannt) 

 


